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Amtliche Bekannünachunn der Stadt Buchholz I.  d. N, Nr. 103 12013 ;*.,L --P . * , -  -- - 
'* ' 

- L I -  . .- 
Hiermit lade ich zur 18. offentfiehen Siizung des Rates der Stadt ~ i c h i o l r  i.d.N. am 

I '  ' 

Freitag, 06.12.201 3 
. ' 6 '  , I 

um 16:OO Uhr 
Kantine Rathaus, Rathausplatz 1,21244 Buchholz i.d.N. 

ein. 

T A G E S O R D N U N G  

Feststellung der ordnungsgern4bn Ladung und der Beschlussfähigkeit 

Antage auf Ausschluss der Offentlichkeit 

Feststellung der Tagesordnung 

Genehmigung der Niederschrift vom 28.1 1.2013 

Bericht des Bllrgemeisters 

Eine tiffentliehe Einwohnerfragestunde wIrd elngefllgt 

Benennung einerls lnklusionsbeauftragten 

Wrtschafkbetn'ebe Stadt ~uchholz i.d.N. GmbH 
hier: hderung der Behenschungs- und Gewinnabnlhnings- - 

verträge mit den Tochteruntemehmen 

Gnrndstücksverwaltungs- und EntwicklungsgesellsdiaA Buchholz AUR 
hier: Gründungsbeschluss - formelle Anstaltsgmndung - 
Resolution "Schulsoriala~itu 
hier: Antrag der Gruppe SPD - BOndnis 901Die Grünen - Kristian - 

Stemmler und der FraktI~n Buchholzer Listegm 
14.1 1.2013 Ir7 !>Fr.,--' , . - 

' Y  I 4 

Stellenplan 201 4 

9 Stundenaufstockung Feuerwehrangelegenheiten 
hier: Antrag der COU-Fraktion vom 22.02.2013 - 

9.2. Stundenaufstockung Feuerwehrangelegenheiten 
hier: Antrag der Gnippe SPD-BOndnis W i e  Grünen - Krisüan - 

Stemmler der Fraktion Buchholzer iiite und der 
Piratenpartei vom 07.05.201 3 

Haushalt 2014 I mit allen Erggnzungen 

Eine 8fientliche ~inwohherfm~estunde wird elngsfügt 

Anfragen gern. 5 17 der Geschiifkordnung 

Der Bürgermeister 



Gemeinde Jesteburg 
-Der Gerneindedirektor- 

Öffentliche Bekanntmachung 

Satzungsbeschtuss der Gemelnde Jesteburg zur 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.32 ,,Oberes Kornbachtal" 

Der Rat der Gemeinde Jesteburg hat in seiner Sitzung am 25.09.2013 die 3. Änderung des Bebau- 
ungsplans Nr. 1 -32 "Oberes Kornbachtal" als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 

Der Geltungsbereich der 3. Anderung des Bebauungsplans ist im nachstehenden Planausschnitt 
durch eine unterbrochene schwarze Linie gekennzeichnet. 

Die 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 1.32 .Oberes Kornbachtal" kann im Bauamt der Gemeinde 
Jesteburg, Niedersachsenplatz 5,  wahrend der Sprechzeiten (montags, donnerstags und freitags Q-f2 
Uhr und dienstags 15-18 Uhr) im Raum 24 von jedermann eingesehen werden. 

Es wird gernan 5 21 5 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass 

1. eine nach 9 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verleizung der dort bezeichneten Ver- 
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des 5 214 Abs. 2 beachtliche Verlehung der Vorschriften uber 
das Verhdltnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach 5 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mangel des Abwägungsvorgangs 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Bebauungs- 
ptangnderung schriftlich gegenilber der Gemeinde Jesteburg unter Darlegung des die Verletzung be- 
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Auf die Vorschriften des 5 44 Abs. 3 Satz I und 2 sowie Abc. 4 BauGB über die fristgemAße Geltend- 
machung etwaiger EntschädigungsancprUche für Eingriffe in eine bisher zuläissige Nutzung durch die- 
se Bebauungsplanänderung und über das Erloschen von Entcchädigungsansprllchen wird hingewie- 
sen. 

e der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des Bebauungsplans 
Kornbachtal" der Gemeinde Jesteburg in Kraft. 

auf der lntemeiseite www.iestebura.de einzusehen. 



Gemeinde Jesteburg 
-Der Gemeindedirektor- 

Öffentliche Bekanntmachung 

Satzungs besc hluss der Gemeinde Jesteburg zur 
5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1.07 „Am Kornberg" 

Der Rat der Gemeinde Jesteburg hat in seiner Sibung am 25.09.2013 die 5. Änderung des 8ebau- 
ungsplans Nr. 1.07 „Am Kornberg" als Satzung und die Begrondung hienu beschlossen. 

Der Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplans ist im nachstehenden Planausschnitt 
durch eine unterbrochene schwarze Linie gekennzeichnet. 

Die 5. Anderung des Bebauungsplans Nr. 1.07 ,Am Kornbergu kann im Bauamt der Gemeinde Jeste- 
burg, Niedersachsenplaiz 5, während der Sprechzeiten (montags, donnerstags und freitags 9-12 Uhr 
und dienstags 15-18 Uhr) im Raum 24 von jedermann eingesehen werden. 

Es wird gemdß 5 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass 

I. eine nach 5 214 Abc. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verleizung der dort bezeichneten Ver- 
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften riber 
das Verhaltnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach 5 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwdgungsvorgangs 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Bebauungs- 
planänderung schriftlich gegenriber der Gemeinde Jesteburg unter Darlegung des die Verletzung be- 
gnlndenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Auf die Vorschriften des 5 44 Abc. 3 Satz 1 und 2 sowie Abc. 4 BauGB Uber die fristgemaße Geltend- 
machung etwaiger Entschädigungcansprllche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die- 
se Bebauungsplanänderung und Qbet das Erlöschen von Entsch3digungsansprUchen wird hingewie- 
sen. 

ge der Verbffentlichung dieser Bekanntmachung tritt die 5. Änderung des Bebauungsplans 
Kornberg" der Gemeinde Jesteburg in Kraft. 

................................. 
Gemeindedirektor 

Bekanntmachungen der Gemeinde Jesteburg sind auch auf der lnternetseite www,iesteburci.de einzusehen. 



Gemeinde Jesteburg 
-Der Gerneindedirektor- 

Öffentliche Bekanntmachung 

GJ 21/2013 
Safzungsbesc hluss der Gemelnde Jesfeburg zur 

5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 .I3 ,,Seevetal" 

Der Rat der Gemeinde Jesteburg hat in seiner Sittung am 25.09.2013 die 5. Änderung des Bebau- 
ungsplans Nr. 1.13 „Seevetai" als Satzung und die BegrOndung hienu beschlossen. 

Der Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplans ist irn nachstehenden Planausschnitt 
durch eine unterbrochene schwarze Linie gekennzeichnet. Der Geltungsbereich des Urspningsplans 
ist grau hinterlegt. 

Die 5. Anderung des Bebauungsplans Nr. 1.13 "Seevetal' kann im Bauamt der Gemeinde Jesteburg, 
Niedercachsenplatz 5, während der Sprechzeiten (montags, donnerstags und freitags 9-12 Uhr und 
dienstags 15-7 8 Uhr) im Raum 24 von jedermann eingesehen werden. 

Es wird gernaß 5 21 5 Abc. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass 

1. eine nach 5 214 Abs. I Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver- 
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter BerUcksichtigung des 3 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriffen Uber 
das Verh'dltnis des Bebauungsplans und des FIBchennutzungspians und 

3. nach 5 214 Abs. 3 Sah 2 beachtliche Mängel des Abwagungsvorgangs 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Bebauungs- 
planändemng schriftlich gegenriber der Gemeinde Jesteburg unter Darlegung des die Verletzung be- 
grundenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Auf die Vorschriflen des 5 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemaße Geltend- 
machung etwaiger EntschädigungsansprUche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die- 
se Bebauungsplantinderung und Uber das Erlllschen von Entsch&digungsansprUchen wird hingewie- 
sen. 

Mit dem Tgge der VerUffentlichung dieser Bekanntmachung tritt die 5. Hnderung des Bebauungsplans 
Nr. 1 .I 3 .$hevetalu der Gemeinde Jesteburg in Kraft. 

Jesteburfivl-l .20,3 

..,. . ........... . ...... . ..., 
Gemeind- irektor 

Bekanntmachungen der Gemeinde Jesteburg sind auch auf der lnternefseite w.iestebura.de einzusehen. 



Gemeinde Toppenstedt 
Der Gemeindedirektor 

BEKANNTMACHUNG 

Bebauungsplan ,,Orts!age Tangendof' mit Brtlic her Bauvorcc h riR, 
( 1  2. Erweiterung 

Der Rat der Gemeinde Toppenstedt hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.09.2013 
den Bebauungsplan "Ortslage Tangendoff mit ortlicher Bauvorschrift, 2. Erweite- 
rung gemäß 5 10 Abs.? des Baugesetzbuches (BauGB) als Satzung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem nachstehenden 
Kartenauszug durch eine schwarze unterbrochene Linie kenntlich gemacht. 

Der Bebauungsplan „Ortslage Tangendorf" mit örtlicher Bauvorschrift, 2. Erweiterung, 
die Begründung und die zusammenfassende Erklaning ktinnen von jedermann bei 
der Gemeinde Toppenstedt Hauptstrak 28 in 21442 Toppenstedt, wahrend der 
affnungszeiten eingesehen werden. 

Es wird gern. 5 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in 
§ 214 Abs. 1 Satz I und 2 BauGB bezeichneten VerFahrens- und Formvorschriften 
dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung der Verletzung 
innerhalb von einem Jahr seit lnkrafttreten dieses Bebauungsplanes gegenüber der 
Gemeinde Toppenstedt geltend gemacht worden ist. Mängel der Abwagung sind 
ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde Toppenstedt geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder 
den Mangel der Abwagung begrUnden soll, ist darzulegen. 

Auf die Vorschriften des 5 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abc. 4 BauGB Uber die 
fristgemäae Geltendmachung und Uber das Erlbschen von Entschädigungs- 
ansprüchen bei Eintritt der in den $5 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile durch diesen Bebauungsplan, wird hingewiesen. 

Mit dem Tage der Veroffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreis Harburg tritt der Bebauungsplan „Ortslage Tangendoff mit örtlicher 
Bauvorschrift, 2. Erweiterung gemäß 5 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Toppenstedt, den ............. %. ~ Q K : . . . ~ Q A ~  

....................... 4- 
- Gemeindedire 



Übersichtsplan 

Bebauungsplan "Ortslage Tangendofl mit ortlicher Bauvorschrifi, 2. Erweiterung 



Kirchengemeinde Handeloh - Friedhof Welle . Friedhofsordnung vom 24.10.20 13 1 Beschlussfassung 

Friedhofsordnung für den Friedhof 
der Ev.-luth. Nikodemus-Kirchengemeinde Handeloh in Welle 

Inhaltsveneichnis 

Ir. 

Allgemeine Varschriften 

Geltungsbereich und Friedhofsmeck 
Friedhofsvewdtung 
Schließung und Entwidmung 
Amtshandlungen 

Öffnungs~iten 
Verhalten auf dem Friedhof 
Gewerbliche Arbeiten 

Anmeldung einer Bestattung 
Beschaffenheit von S a e n  und Urnen 
Ruhezeit 
Umbettungen und Ausgrabungen 

Allgemeines 
Wahigmb 
Whlgrab in Rasenlage 
Reihengrab in Rasenlage 
Urnenwahlgrabstätien (4 Urnengriiber) 
Umenwahigrab 
UrnenwahIgrab in Racenlage 
Urnenreihengrab in Rasenlage 
Urnen-Waldgrabst5tten ' 

Vorzeitige Rilckgabe von Gräbern nach 25 Jahren Ruhezeit 
Rilckgabe oder Teilrilckgabe von Wahlgrabern und UrnenwahlNbern 
Bestaitungsverzeichnis 

Gestaltung der Grabsatten und Grabmale 
I 
I 

GestaItun&sgnindsatz 
AIlgemeine Gestalhingsvorschriften für die Anlage von Grabstgtten 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften Alr die Errichtung und Verhderung von Grabmalen 
Einwilligungsserfordeniic 
Mausoleen, Gmbgewolbe und gemauerte GrIIfte 



Kirchengemeinde Handeloh Friedhof Welle , Friedhofsordnung vom 24.10.20 13 / Beschlussfassung 

Anlage und Pflege der GrabstELtie 

9 30 Allgemeines 
$31  Gestalhuigsgrundsatz Urnen- Waldgrabstätten 
5 32 Grabpflege und Grabschmuck 

Friedhofskapeiie und Trauergottesdienstflmuerfeiern 

Benutning der Friedhofskapel le 

Haftung und Gebiihren 

Anlagen 1 und 2 zur Friedhofsordnung 
RichtIinien aber die Gestaltung der W s t e l l e n  und Grabmale 

Anlage I 
Aniage 2 

Gesrdtung der Grabstlitttten 
Gestaltung der Grabmale 



Kirchengemeinde Handeloh . Friedhof Welle . Friedhofsordnung vom 24.10.20 13 / Beschlussfassung 

Friedhofsordnung für den Friedhof 
der Ev.-luth. Nikodemus-Kirchengemeinde Handeloh in WeIle 

G e m a  § 4 der Rechtsverordnung Uber die Verwaltung kirchIicher Friedhtife (Ftiedhofsrechtsverordnung> vom 
13. November 1973 (KABI. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Nikodemus-Kirchengemeinde Han- 
deloh am 24. Oktober 2013 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 

Der Friedhof ist die Stätte, auf der die1 Verstorbenen mr letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Grilbern 
ein sichtbares Zeichen der Veq$hglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die christliche Kirche 
die Botschaft des Evangeliums verkitndet, dass Christus von den Toten auferstanden ist und dem Tod die Macht 
genommen hat. Denen, die an ihn glauben, wird er das ewige Leben geben. Aus dieser Erkenntnis, in dieser Ge- 
wissheit und diesem Trost erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof ihre Richtung und Weisung. 

II 

8 1  
Ge1 tungsbereich und Friedhofsmeck 

(1) 
Diese Friedhofsordniing gilt für den Friedhof der Ev.-luih. Nikodemus-Kirchengemeinde Hmdeloh in Welle in 
seiner jeweiligen G a b .  Der Friedhof umfasst air Zeit die Flmtncke 181130 und 3391182 Flur 1 Gemarkung 
Welle in Größe von insgesamt 1,0687 ha Eigentiimer der FIurctncke ist die Ev.-111th. Nikodemus- Kirchenge- 
meinde in Handefoh, 

(2) 
Der Friedhof dient in der Regel der Bestattung der Personen, dle bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.- 
luih. Kirchengemeinde HandelohlGemeinde Walle sowie in den zu Kirchengemeinde gehörenden Ortsteilen der 
kommunalen Geminde Otter hatten, 'owis derjenigen, die bei i h m  Tode ein Recht auf Beisetzung in einer 
bestimmten Grabsatte besaßen. Darflb \ r hinaus dient der Friedhof ~ u c h  der Bestattung von Fehigeborenen und 
Ungeborenen im Sinne des Niedersäch isc hen Bestdmngsgaetzec, soweit ein EItemteil seinen Wohnsitz in dem 
oben genannten Eimgsgebiet hat d e r  inem E l t e d l  ein Nukungsrecht zusteht. F 
(3) I 
Die Bes#tung anderer Persionen be der vorherigen Genehmigung der Friedhofsverwaitwg. ""i 

$ 2  
Friedhafsvemaltung 

(1) 
Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand (Friedhofs- 
venvaltung) verwaltet. 

(2) 
Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen und 
stdichen Vorschriften. 

(3) 
Mit der Wahrnehmung der Friedhofsvewaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen Ausschuss 
oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 



Kirchengemeinde Handeloh . Friedhof Welle - Friedhofcordnung vom 24. f 0.20 13 / Beschluscfhssung 

14) 
Im Zusammenhang mit einer Batathmg, Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des Nutzungsrechls M ei- 
ner Grabstiitte, einer Genehmigung zur Errichtung- eines Grrtbmds oder sonstiger Anlagen, der Zulassung von 
Gewerbetreibenden sowie der Erhebung von G e b h n  und Entgelten dWen die Rir den jeweiligen Zweck erfor- 
derlichen personemibezogenen Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden, 

9 3 
Schließung und Entwidmung 

(1) 
Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile, oder e h h e  GrabMtten können aus einem wichtigen Grund beschränkt 
oder ganz geschlossen bzw. entwidmet werden, 

(2) 
Nach einer beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutningsrechte mehr verliehen werden. Eine Vedänge- 
rung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. Beisetzungen dür- 
fen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen zum Zeitpunkt einer beschränlaen Schließung noch Nutzungs- 
rechte bestehen, sofern die Grabsttitten nach nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhe- 
zeiten abgelaufen waren, Grabstellen, an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung 
abläuft, diirfen nicht neu belegt werden, Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Beisekungsberechtigten. 
Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall bei bestehenden Nutzungs- 
rechten genehmigen. 

(3) 
Nach der Schließung dtirfen Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 

(41 
Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen auQehoben. Die Entwidmung 
wird erst ausgesprochen, wem keine Nutningsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und 
eine angemessene PietIItsfrist vergangen ist. 

8 4 
Amts handlangen 

(1) 
Bestattungen sind rechtzeitig vorher bei dem Pfarramt des Friedhofitragers anaimelden. Dabei ist mitzuteilen, 
wer die Bestattung leiten und wer sonst bei dem Trauergottesdienst und der Bestattung gestaltend mitwirken wird. 

(2)  
Das Pfarramt des Friedhofsträgers kann nach AnhSrung des Kirchenvorstandes denjenigen, der die Bestattung 
leiten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn er verletzende Außemgen gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. 

(3) 
Besondere Vemnstaitungen auf dem Friedhof bedtfrfen der Einwilligung der Friedhofsverwaltuag. 

(1) 
Der Friedhof ist grun&ätzlichständig für den Besuch geöffnet. 



Kirchengemeinde Handeloh Friedhof Welk Friedhofiordnung vom 24.10.2013 1 BeschIussFacsung 

(2) 
Aus besonderem Anlass ktlnnen die lßesuchszeiten beschränkt oder der Friedhof ganz oder teilweise fUr den 
Besuch vorübergehend geschlossen werden, 

4 6 
Verhalten auf dem Friedhof 

f 1) 
Jeder hat sich auf dem Friedhof der Wllrde des Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in 
verietzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die An- 
ordnungen der nach Ij 2 Abs. 3 beauftragten Personen sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, 
die der Friedhofsordnung wiederholt zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofes untersagen. 

(2) Auf dem Friedhof ist es insbesondere nicht gestattet, 

1. die Wege mit Fahrzeugen aller Art - ausgenommen Kinderwagen, RoIlstahIe, Handwagen sowie Fahrzeuge 
der Friedhofsvemltung und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden - zu befahren, 

2. Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbdglich zu werben, 
3. an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung stBrende Arbeiten auszufiihren, 
4. ohne schrifllichen Auftrag der Nutmgsberechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung 

gewerbsmäßig zu f ~ t o g ~ e r e n  oder zu filmen, 
5. Dnickschciften und andere Medien @.B. CD, DVD] nr verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im R h e n  

der BestaMingsfeier notwendig und iiblich sind, 
6. Abraum und AbEille außerhalb der daafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten Unrat auf dem 

Friedhof zu entsorgen, I 
7. fremde Grabstätten und die Friedhofsmlagen ai beschädigen oder zu verunreinigen, 
8. Hunde unangeleint mitzubringen 
9. sowie Rasenmäher aller Art eigenmächtig zu gebrauchen. 

(3) 
Die Friedhofsvenvaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit die interessen Dritter - insbesondere der Nutzun&e- 
rechtigten - nicht beeinträchtigt werden. 

15 7 
Gewerbliche Arbeiten 

( I  1 
Die auf dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden haben die flir den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten. 

13) 
Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dWen auf dem Friedhof nur votllbergehend 
und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie die Nutzung des Friedhofes nicht stören, Die Arbeits- und 
Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu siubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen, bei Unterbrechung der Ta esarbeit so herzurichten, dass eine Behindemg anderer ausgeschlossen 

I! ist. Die Gewerbetreibenden dbfen a f dem ~riedhof keinen Abraum lagern. Gewerbliche Gettüe durfen nicht 
an oder in den Wasserentnahmestelle~ fies Friedhofes gereinigt werden 

(2) 
Eine gewerbliche Tatigkeit kann von der Friedhofsverwaltung untersagt werden, wenn der oder die Gewerbetrei- 
bende nach vorheriger Mahnung gegen fllr den Friedhof gehende Bestimmungen verstoßen hat und ihm oder ihr 
danach schriftlich mitgeteilt worden ist, dass die weitere gewerbliche Tätigkeit irn Wiederhdungsfall untersagt 
werden wird, Bei besonders schweren Verstoßen ist eine Mahnung entbehrlich. 
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(4) 
Gewerbetreibende haften gegeniiber der Kirchengemeinde fi alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhafi verursachen. 

IIL Allgemeine Bestattungsvarschriften 

8 8  
Anmeldung einer Bestattung 

(1) 
BestaMingen sind unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig im Pfarramt des Fried- 
hafstrigers amelden ,  Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattungen leiten und wer sonst bei der Bestattung (ein- 
schließlich Trauecgottesdienst) gestaltend mitwirken wird. 

(2) 
Bei der Anmeldung einer Bestattung in einer WahlgrabstEitte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nut- 
mgrecht  nachzuweisen. 

(3) 
Der Zeitpunkt der Bestattung wird vom Pfarramt im Einvernehmen mit dem nistandigen Bestatter und den Ange- 
hörigen bzw. dem jeweiligen Auftqgeberlder jeweiligen Auhggeberin festgelegt. 

8 9 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

(1) 
ErdbestaMingen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden S-n niI&sig. Von dieser Sargpflicht 
kann die untere Gesundheitsbeh8rde Ausnahmen zulassen, wenn bei der zu bestattenden Person ein wichtiger 
Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 

(21 
Fiir ErdbestaMingen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhdtig die phyci kalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verhdem oder der die Verwesung der 
Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefist ermöglicht 

(3) 
SQe dMen hUcbctenc 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Flh größere Sbge ist die 
Zustimmung der Friedhofsvenmitung bei der Anmeldung der BesWung einzuholen. 

(4) 
Für Sargauskleidungen, Leichenhilllen und LeichenbeWeidung gelten die Anforderungen von Abs. 2 entcpre 
chend. 

C51 
Es dürfen keine Urnen, Oberurnen oder Scbmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen 
nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verhdern. 

(6) 
F& Urnen-Wddgrabstätten dWen in Ergänzung zu (5)  ausschließlich Urnen und Oberurnen verwendet werden, 
die aus einem naturvergänglichen organischen Material: sind, 
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§ 10 
Ruhezeit 

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen1 beträgt 25 Jahre. I 
(2) 
Bei Urnen-Waldgrabstätten betrtigt die Ruhezeit 60 Jahre. 

5 11 
Umbettungen und Ausgrabungen 

(1) 
Um betrugen dUrfen grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 

(2) 
Aus zwingenden Gründen des dffentlichen Interesses konnen Leichen oder Aschen in e h  anderes Grab gleicher 
Art umgebettet werden. Derldie NutPuigsberechtigie ist vorher zu hdren, es sei denn, dass die Anschrift nicht 
rechtzeitig ermittelt werden kann. 

0) 
Ausnahmsweise kann auch den Angehtirigen bei besonders gewichtigen Gründen ein Recht auf Umbettung m t e -  
hen. Antragsberechtigt ist der/die jeweilige Nutzungberechtigte. Bei allen Umbettungen muss das Einve-dnis 
des Ehegatten, der Kinder undoder der Eltern durch xhrifiliche Erklänüig nachgewiesen werden. Der Antragstel- 
ler ist verpflichtet, alle Kosten der Umbettung m übernehmen sowie alle Schäden zu ersetzen, die bei der Umbet- 
tung durch Beschädigung gärtnerischer oder badicher Anlagen an Nachbargrabsttitten oder Fdedhofsanlagen 
entstehen. I 
(4) I 
Jede Umbettung bedarf der Einwilligung der Friedhofsverwaltung, Ist die Ruhezeit noch nicht abgelaufen, darf 
die Einwilligung erst erteilt werden, wenn ALr die Umbettung die schriftliche Genehmigung der Ordnungsbehörde 
und eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes vorliegen. Umbettungen von Leichen oder Aschen aus einem Rei- 
hengrab in ein anderes Reihengrab des gleichen Friedhofes sind mit Ausnahme der Fälle des Abs. 2 nicht nilhsig. 

(5) 
Leichen oder Aschen zu anderen als zu Umbettungsmecken wieder auszugraben, bedarf einer behördichen oder 
richterlichen Anordnung. 

(6)  
Grabmale, ihr Zubehtir und Pflanzen ktinnen umgesetzt werden, wenn Gestalaltungsbestimmungen des neuen Grab- 
feldes dem nicht entgegenstehen. 

(7) 
Der AMauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unierbrochen oder gehemmt. 

W. Grabstätten 

§ 12 
Aligemeines 
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I .  Wahlgrab (§ 13) 
2. Wahlgrab in U m l a g e  (3 14) 
3, Reihengrab in Rasenlage ($ 15) 
4. UrnenwEthlgrabatiitten (4 Urnengräber) (5 16) 
5. Urnenwablgrab (8  17) 
6. Urnonwahlgmb in Wnlage (4 18) 
7. Urnenreihengrab in Rasedage (4 19) 
8, Urnen-Waldgrabstätte (4 20) 

(2) 
Die Grabstätten bIeiben im Eigentum der Kirchengemeinda An ihnen werden nur öffentlich-rechttiche Nutzungs- 
rechte nach Mdgabe dieser Friedhoeordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. 

(3) 
Eh Nutaingsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nut- 
mgsberechtigte haben jede Andening ihrer Anschrift der Friedhofwenvaltung mitzuteilen. 

(41 
Das Nutningsrecht an einem Reihengrab in Wenlage und an einem Urnenreihengrab in Rasenlage wird nur im 
Todesfall verliehen. 

(5) 
Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiederemrb von Nutauigsrechten an Grabmen in bestimmter Lage sowie 
auf Unverhderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 

6) 
Der oder die Nutningsberechtigte kann zu seinen oder ihren Lebzeiten sein oder ihr Nutzungrecht auf eine der in 
5 12 Abc. 10 genannten Personen übertmgen; nir Rechtswirkcamkeit der iibertragung sind schriftliche Erklflnui- 
gen dedder bisherigen und dedder neuen Nutzungs berechtigten sowie die schriftliche Genehmigung der Fried- 
hofsverwaitung erforderlich. 

17) 
Der oder die Nutnings berechtigte soll der Friedhofwe~~altung schriftlich mitteilen, auf welchen seiner1 ihrer 
beiseizungberechtigten Angehtirigen das N ~ & s ~ c h t  riach seinem oder ihrem Tode tibergehen soll. Eine 
schriftliche Einverst$hdniserklilrung der Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. 
Hat die oder der Nutningsberechtigte nicht bestimmt, auf wen das Nutaingsrecht nach ihrem oder seinem 
Tode Ubergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach 5 12 Abs. 10 beisetzungsberechtigten Angeh& 
rigen in der dort genannten Reihenfolge iiber. Dabei steht das Mutningsrecht innerhdb der einzelnen Gruppen 
der jeweils €iitecten Person zu. 
Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf dessen Verlangen n a c h -  
weisen, dass er neuer Nutniagsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger oder 
die Rechtsnachfoigerin nicht daran interessiert, dac Nutzungsrecht m behalten, so kann er oder sie das Nut- 
auigsrecht auf eine andere der in § I2 Abs. 10 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, 
auf eine Person abertragen, die aufgnind ihres oder seines N u ~ g s r e c h t e s  beisetzungsberechtigt nach $12 Abs. 
10 geworden ist. F b  die Obertragung gilt fj 12 Abs. 6. 

ES> 
In einem Grab darf grundsätziich nur eine Leiche oder Asche beigesetzt werden Eine verstorbene Mutter und ihr 
gleichzeitig - hei oder k w  nach der Geburt - verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis 
nim vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einem Grab beigesetzt werden, 

(9) 
In einem bereits belegten Wahlgrab darf zusätzIich eine ~ s c h e  beigesetzt werden, wenn der bereits Beigesetzte 
der Ehegatte oder ein naher Verwandter des Beizusetzenden war (s. 4 12 Abs. 10). Wird in einem Wahlgrab oder 
Wahigrab in Rasenlage merst eine Asche beiges- dann darf auf das belegte Grab zusätzlich auch eine Leiche 
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beigesetzt werden, wenn der bereits Beigesetzte der Ehegatte oder ein naher Verwandter des Beizusetzenden war 
(J. 5 12 Abs. 10). I 
(101 1 
In einem Wahlgrab, einer Wahlgmbstiltte oder einer Umenwahlgrabstfitte deweils außerhalb oder innerhalb der 
Rasenlage) dürfen der/die Nutmgsberecbtigte und folgende Angehörige beigesetzt werden: 

Ehegatte, 
LebenspmerlLebenspartnerin nach dem Gesetz aber die eingetragene Lebenspartnerschafi, 
Kinder, Stiefkinder, 
Eltern, 
Großeltern, 
Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Viiter oder Miitter, 
Urenkel 
Geschwister, Stiefgeschwister, 
die Ehegatten bzw. die eingetragenen Lebenspartner der unter Nr. 3-8 genannten Personen, 
die nicht unter die Nr. 1-9 fallenden Erben. 

Gmdsäblich entscheidet der oder die Nutningsberechtigte, wer von den beisetningsberechtiglen Personen bei- 
gesetzt wird. Kann nach dem Tode eines Beisetaingsberechtigten die Entscheidung der oder des Nutzungsberech- 
tigten der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Beisetzung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofiuerwai- 
tung nach pflichtgemaßer Prüfung berechtigt, die Beisetzung ntnilacsen. Die Beisetzung anderer Personen, auch 
nichtverwandter Personen bedarf eines Antrages der oder des Nutningsberechtigten und der Einwilligung der 
Friedhofcverwdtung. 

(1  1) 
Bei neu anntlegenden Grabstätten sollten die Graber etwa folgende Größe haben: 

von Kindern: 
von ~rwachiseden: 

fllr Urnen: 
Urnenwahlgrabstätten: 
Urnen- Waldgrabslätten: 

Länge: 1,50 m Breite: 0,90 rn 
Ltinge: 230 m Breite: 1,20 m 

Linge: Q,S0 m Breite: 0,50 m 
Länge: 1,00 m Breite: 1,00 m 
LWge: Q,SO m Breite: 0,50 m 

Fftr die bisherigen Grabstätten gelten die iibernommenen M d e .  Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den 
Friedhof mdgebend. 1 
(121 
Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante &arg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der 
Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbeisetzungen miissen voneinander durch mindestens 
0,30 rn starke Erdwände getrennt sein. 

(13) 
G&ber dUrfen nur von Gewerbetreibenden im Auftrag der Friedtiofsverwaltung ausgehoben werden. 

(141 
Die Nutauigsberechtigten mllssen Grabaibehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, GroBgehGI~ usw.) so- 
weit erforderlich, vor der Beisetning auf ihre Kosten entfernen. ober die Erfordernis entscheidet die Friedhofs- 
verwaltung. 

(15) 
Kommen die Nutaingsberechtigten i h n  Verpflichtungen aus 4 12 Abs. 14 nicht nach und muss beim Ausheben 
der GrELber das Grabmbehtir von der Friedhofsverwaitung entfant werden, sind die dadurch entstehenden Kosten 
durch die Numngsberechtigten der ~rfedhofsverwaftung zu erstatten. Ein Anspruch auf Wiedervenvendung he- 
rausgenommener Pfianzen besteht nicht. 
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(16) 
Totgeburten sowie Embryos und FOten aus Schwmgersch-affsabbriichen kUnnen im Auftrage von Krmkenhäusern 
in eigens dafh vorgesehenen Gemeinschafisgrflbern beigesetzt werden. Voraussetning hierfür ist die Bescheini- 
gung der Totgeburt bzw. des Schwangerschafkabbmchs durch die medizinische Einrichtung, 

4 13 
Wahlgrab 

(1) 
Ein Wablgrab kann jedemit einteln oder als Wahlgrabstätte mit mehreren Gräbern erworben werden. Die Dauer 
des Nutimqgrechts b e w  25 Jahre vom Tage der Verleihung an gerechnet. ober das Nutzungsrect wird eine 
Bescheinigung ausgestel1t. 

(2) 
Das Nutznngsrecht Air ein Wahlgrab umfasst 

I. eine Beisetzung einer Leiche oder 
2. eine Beisetzung einer Asche, 

Der oder die Nutzungsberechiigte kann für ein bereits belegfes Wahlgrab ein erweitertes Mutningsrecht erwer- 
ben. 
Dac erweiterte Nutzungsre~ht für ein Wahlgrab umfasst 

1. eine Beisetatng einer Asche auf einem mit einer Leiche belegten Wahlgrab oder 
2. eine Beisetzung einer Asche oder einer Leiche auf einem mit einer Asche beiegten Grab, 

(3) 
Das Nutningsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach 8 3 Abs. 2 auf Antrag Alr die gesamte WahIgrabsiEVte 
verfingert werden. Die Friedhof5venvaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlbge- 
rungsantrages auihfordern. Bei einer Beisetzung verlängert sich das Nutzungsrecht fIlr die gesamte Wahlgrab- 
stätte automatisch bis nim Ablauf der letzten Ruhezeit. Die Gebühren fh die Verlängerung richten sich nach der 
jeweiligen Gebühteaordnung. 

(4) 
Für die Pflege des Wahlgrabes ist der oder die Numgsberecbtigte verpflichtet (s. # 30 Abs. I). 

8 14 
Wahlgrab in RasenIage 

(11 
Ein Wahlgrab in Rasenlage kann jederzeit einzeln oder als GrabstfVte mit mehreren Gräbern in der Raseniage 
erworben werden. Die Dauer des Nutzungsrechts beträgt 25 Jahre vorn Tage der Verleihung an gerechnet. Ober 
das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausgestellt 

(21 
Das Nutzungsrecht für ein Grab umfasst 

1. eine Beisetzung einer Leiche oder 
2. eine Beiselmng einer Aahe. 

Der oder die Nuimngsberechtigie kann flb ein bereits belegtes Grab in Rasenlage ein erweitert= Nutmngsrecht 
erwerben. 
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Das erweiterte Nutzungsrecht fiir ein Grab umfasst 

1. eine Beisefzung einer Asche auf einem mit einer Leiche belegten Grab oder 
2. eine Beisetzung einer Asche oder einer Leiche auf einem mit einer Asche belegten Grab. 

(3) 
Das Nutningsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Abs. 2 auf Antrag fUr die gesamte Grabstatte verlän- 
gert werden. Die Friedhofcverwal tung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlangemgcantm 
ges aufzuf~rdern. Bei einer Beisetzung verlängert sich das Nutninprecht fiIr die gesamte Grabstätte automatisch 
bis zum Ablauf der lernen Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlingerung richten sich nach der jeweiligen Gebah- 
renordnung. ' 

(4) 
Die Pflege der Rasenlage regelt ausschüeßlich die FriedhofsverwaItung für die gesamte Ruhezeit. Der/die 
Nukwgsberechtigte hat also keine Moglichkeit, ein Grab in Rasenlage individuell zu gestalten. Jegliche Ait von 
Blumenschmuck, Vasen, KrIlnzen, bepflanzten Schalen etc, an oder auf der Grabplatte ist unailässip, 
Den Verstorbenen zugedachter Grabschmuc k kann nur an der dafür vorgesehenen zentralen Stel Ie abgelegt wer- 
den. Die Friedhofsverwai tung behält sich vor, bei Zuwiderhandlungen die oben genannten Elemente m entfernen. 
Eine KostenerstaMuig ktuin seitens declder Nutaingsberechtigten nicht eingefordert werden. 

(5) 
Grabmale durfen nur als Grabplatten liegend in den Boden eingelassen werden und bedurfen der Genehmigung 
durch die Friedhofsvemaltung (s. 8 27), 

# 15 
Reihengrab in Rrtsenlage 

c I i  
Ein Reihengrab in Rasenlage ist ein Grab für die Beisetzung einer Leiche, das der Reihe n a ~ h  einzeln f& die 
Dauer der Ruhezeit vergeben wird. Das Reihengrab kann erst im Todesfall vom Nutmngsberechtigten er- 
worben werden und nach Ablauf der Ruhezeit nicht verlängert werden. 

(2) I' - 
Die Pflege der Rasenlage regelt ausscblieBlich die Friedhofsverwaltung f* die gesamte Ruhezeit. Derldie 
Nutzungsberechtigte hat also keine MBglichkeit, ein Reihengrab in Rasenlage individuell m gestaIten. Jegliche 
Art von Blumenschmuck, Vasen, Kränzen, bepflanzten Schalen etc. an oder auf der Grabplatte ist unzulässig. Den 
Verstorbenen zugedachter Grabschmuck kann nur an der dafür vorgesehenen zentralen Stelle abgelegt werden, 
Die Friedhofsverwaftung behalt sich vor, bei Zuwiderhandlungen die oben genannten Elemente zu entfernen. Eine 
KostenerstaMing kann seitens dedder Nutmngsberechtigten nicht eingefordert werden. 

(31 
Grabmale dttrfen nur als Grabplatten liegend in den Boden eingelassen werden und bedürfen der Genehmigung 
durch die Friedhafsvenvaitung Cs. 4 27). 

§ 16 
Urnenwahlgrabstätten (4 Urnengräber) 

(1) 
Das Nutningsrecht einer Umenwahlgra bstltte kann jedemit envorben werden und umfasst die MiSgljcMEeit der 
Beiseizungen von bis m vier ~ r n e n l  Die Dauer des Nukungreohts beträgt 25 Jahre vom Tag der Verleihung an 
gerechnet. über das Nutzungsrecht eine Bescheinigung ausgestellt. 
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(2) 
Bei jeder Urnenbejsetzung veriängert sich das Nutmngsrecht für die gesamte Urneowahlgrabstiitte automa- 
tisch bis zum Ablauf der letzten Ruhereit. Die G e b h n  fIlr die Verlängerung richten sich nach der galtigen Ge- 
biihrenordnung. 

(3) 
Für die Pflege der Urnenwahlgrabstätte ist der oder die Nuimngsberechtigte verpachtet (s. $30  Abs. 1). 

(1) 
Ein Urnenwahlgrab kann jederzeit einzeln oder als Urnanwahlpbstiitte mit mehreren Grabern erworben wer- 
den. Die Dauer des Nutzungsrechtc betw 25 Jahre vom Tage der Verleihung an gerechnet. mer das Nutzungs- 
recht wird eine Bescheinigung ausgesfellt. 

(21 
Das Nutzungsrecht für ein Umenwahlgrab umfasst eine Beisetzung einer Asche. 

13) 
Das Nutzungarecht kann mit Ausnahme der Fälle nach 5 3 Abs. 2 auf Antrag fiir die gesamte Urnenwahl- 
grabstätte verlingert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, nir rechtzitigen Steilung eines 
Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Beisetzung verlängert sich das Nutzungsrecht Alr die gesamte 
Urnenwahlgrabstätte automatisch bis zum Ablauf der fetzten Ruhezeit. Die Gebthren für die Verlängerung rich 
ten sich nach der jeweiligen GebUhrenordnung, 

(43 . . 
Für die Pflege des Urnenwahlgmbes ist der oder die Nutningsberechtigte verpftichtet (s. 5 30 Abc. I ) ,  

# 18 
Urnenwahlgrab in Raseniage 

(1) 
Eh Urnenwahlgrab in Rasenlage kann jederzeit einzeln oder als Urnenwahlgmbstätte mit mehreren Gräbern in 
der Rasedage emrben werden. Die Dauer des Nutzungsrechts be- 25 Jahre vom Tage der Verleihung an 
gerechnet. Über das Mutningsrecht wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

(2) 
Das Nutningsrecht fi ein Urnenwahlgrab umfasst eine Beisebuig einer Asche. 

(3) 
Das Nutningsrecht kann mit Ausnahme der Fdle nach 4 3 Abc. 2 auf Antrag für die gesamte Urnen- 
wahlgrabstfltte in RasenIage verlängert werden. Die FriedhofsveMraItung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen 
Stellung eines Verlhgerungsantrages aufzdordern. Bei einer Beisehmg verlängert sich das Nutningsrecht fb 
die gesamte Urnenwahlgrabstäite automatisch bis zum Ablauf der letzten Ruhezeit. Die Gebühren fb die Vedän- 
gerung richten sich nach der jeweiligen Gebllhrenordnung. 

(41 
Die Pflege der Rasenlage regelt ausschIiei3Iich die Friedhofsvemltung für die gesamte Ruhezeit. Der/die 
Nutningsberechtigte hat also keine MUglichkeit, ein Urnenwahlgmb in Rasedage individuell zu gestalten. Je@- 
che Art von Biumenschmuck, Vasen, Kränzen, bepflanzten ScMea etc. an oder auf der Grabplatte ist unzulässig. 
Den Verstorbenen zugedachter Grabschmuck kann nur an der dafür vorgesehenen zentralen Stelle abgelegt wer- 
den. Die Friedhofsvenvaltung behilt sich vor, bei Zuwiderhandlungen die oben genannten Elemente zu entfernen. 
Eine Kostenerstathing h n  seitens deslder Nubungsberechtigten nicht eingefordert werden. 
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(5) 
Grabmale dürfen nur als Grabplatten liegend in den Boden eingelassen werden und bedfirfen der Genehmigung 
durch die Friedhofsvedtung (s. 8 27). 

§ 19 
Urnenreihengrab in Rasenlage 

1) 
Eh Urnenreihengrab in Rasenlage ist ein Grab für die Beisetzung einer Asche, das der Reihe nach einzeln für 
die Dauer der Ruhezeit vergeben wird. Das.Urnenreihengrab kann erst im Todesfall vom Nutzungsberechtig- 
ten envorben und nach Ablauf der Ruhezeit nicht verlängert werden. 

(2) 
Die Pflege der Raseulage regeIt ausschließlich die Friedttofsvemaltung für die gsamte Ruhezeit. Derldie 
Nutzungsberechtigte hat also keine MBgiichkeit, ein Urnenreihengrab in Rasenfage individuell zu gestalten. Jegli- 
che Art von Blumenschmuck, Vasen, Krhzen, bepflanzten Schalen etc. an oder auf der Grabplatte ist unmlässig. 
Den Verstorbenen zugedachter Grabschmuck kann nur an der dafür vorgesehenen zentralen Stelle abgelegt wer- 
den. Die Friedhofsvedtung behalt sich vor, bei Zuwiderhandlungen die oben genannten Elemente zu entfernen. 
Eine Kostenerstaming kann seitens dedder Nutningsberechtigten nicht eingefordert werden. 

(3) 
Grabmale dürfen nur als Grabplatten liegend in den Boden eingelassen werden und bedIirfen der Genehmigung 
durch die Friedhofsvemaltung (s. 4 27). 

(1) 
Waldgrabstätten sind ausschiieß~ich Umenwahfpbstiitten mit den in den folgenden Absätzen 
beschriebenen Vorgaben. 

(2) 
Das Nutnuigsrec ht fiir eine Urnen-Wafdgrabstätte umfasst die Beisetzung einer Asche. 

0) 
Die Dauer des Nutningsrechts bet- 60 Jahre ab BBeetzungsdatum. Sie ist nicht verlugerbar. Über das Nut- 
zungsrecht wird zum Zei tpunki des Grabstättenksufs eine Bescheinigung ausgestellt. 

(4) 
Die Urnen sind aus einem naturvergängiichen organischen Material. 
Es dUrfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen 
nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachheiltig die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Badens oder des Grundwassers zu verhdern. 

( 5 )  
Um einen von der Friedhofiverwaig gekennzeichneten Baum oder Strauch henun k6men bis zu 6 Natururnen 
beigesetzt werden. Ein Urnenplatz ist mit nur einer Urne belegbar. 

(5) 
Ein Anspruch auf besteht nicht. Ein abgestorbener Baum (2.3. durch Blitz- 
schhg oder durch N e u a n p f l m g  ersetzt. Die Festlegung der Baumart obliegt 
der Friedhofsverwaltung, 
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(71 
Der/die Nutzungskrechtigte hat keine Möglichkeit, ein Urnen-Waidgrab individuell ai garalten. Jegtiche Art 
von Blumenschmuck, Vasen, Kränzen, bepflarizten Schalen etc. an d e r  auf dem Grab ist unnililssig, Den Ver- 
storbenen zugedachter Grabschmuck kann nur an den Nmenssaulen abgelegt werden. Die Friedhofsvendtmg 
behalt sich vor, bei Zuwidehandlungen die oben genannten Elemente zu entfernen. Eine Kostenerstattmg kann 
seitens dedder Nutningsberechtigten nicht eingefordert werden. 

8 21 
Vorzeitige Riickgabe von Gräbern nach 25 Jahren Ruhezeit 

(1) 
Da die gilltige Ruhezeit für Leichen und Aschen 25 Jahre bet-, kamen auch Graber, die für 30 Jahre gekauft 
wurden, bereits nach 25 Jahren vorzeitig zurückgegeben werden. Dafür ist eine schriftliche Mitteilung der oder 
des Nutningsberechtigten erforderf ich. 

Q) 
Mit der RIlckgabe von Gräbern ist der oder die Nutmgsberechtigte von allen Pflichten der Pflege der Graber 
entbunden. 

# 22 
Riickgabe oder TeUrIIckgabe von Wahlgriibern, UrnenwabIgrabern und Urnen-WaldgrtIber (s. a. g 29) 

(1) 
Das Nutaingsrecht an einem unbelegten Wsihlgrab, einer Wahlgrabstätte jeder Art innerhdb oder außerhalb der 
Rasenlage oder einer Urnen-WaldgrabsWte kann jederzeit milckgegeben werden. Bei teilbelegten Wahlgrab 
stätten jeder Art hnnen nur die unbelegten Gräber oder die belegten Gräber nach Ablauf der letzten Ruhezeit 
abgegeben werden, sofern die Friedhofwe~~dtung dem schriftlichen Antrag zustimmt 
Bei teilbelegten Urnenwahlgrabstätten ist die Rückgabe der gesamten Umenwahlgrabstätte erst nach Ablauf der 
letzten Ruhezeit mtlglich. 

(2) 
Bei der RUckgabe von Nutnuigsrechten an Gabern jeder Art besteht kein Anspruch auf Gebührenerstamg. 

Die Friedhofsvenvaltung führt  Uber die Bestattungen ein Veczeichnis, aus dem sich nachvollziehen I&sg wer an 
welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit ablauft. 

V. Gestaltung der GrabstIitten und Grabmale 

Jede Grabsatte ist so zu geststlten und an die Umgebung =passen, dass der Friedhofsmeck und die Wiirde des 
kirchlichen Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
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5 2s 
Allgemeine Gstaltungsvorschriftea fiir die Antage von Grabstätten 

Die Grabsatten dürfen nur mit Gewachsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten und Ilffentliche 
Anlagen nicht beeintdchtigt werden. Das Pflanzn von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht gestattet. Im Übri- 
gen gelten die Gestaltungsrichtlinien in der gesonderten Anlage zu dieser Friedhofsordnung. 
Urnen-Waldgrabstlftten dMen nicht bepflanzt werden. 

4 26 
Allgemeine Gestaltun~vorschriften für die Errichtung und Vednderung von Grabmalen 

(11 
Grabmale und sonstige Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Veninstaltung des Friedhofes be- 
wirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stßren körnen. Sie dtlrfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht 
gegen den christlichen Glauben bzw. gegen die evangelische Kirche richten. Im Übrigen gelten 8 24 und 8 25 
entsprechend. Werkstattbezeichnungen an den Grabmalen dUrfen nicht angebracht werden. 

Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks m gründen und 
so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim affnen benachbarter Gräber nicht wnstUrzen 
oder sich senken können. 

(3) 
Grabmale und sonstige Anlagen sind/ dauernd in wllrdigem und vsrkehrssichcrem Zustand zu halten. Hierfb ist 
der oder die Nutzungsberechtigte veqtwortlich. 

Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen Anlagen oder Teilen davon gefdtrdet, ist &$/die RLr die 
Unterhaltung verantwortliche Nutzungsberechtigie verpflichtet, nach schriftlicher Aufforderung unvesztiglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Vemge kann die Friedhofsvenvalnüig auf Kasten dedder Nutzungs- berech- 
tigten Sicherungsrn&nahrnen (zB. Umlegung von Grabmalen, Abspemgen) treffen. Derldie Nutningsberech- 
tigte erhalt danach eine Aufforderung, das Grabmal wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. 
Wird der ordnungswidrige Zustand botz schri fif icher Aufforderung der Friedhofwerwaltung nicht innerhalb einer 
festmsettenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhafsvenvaltung berechtigt, das Grabmal oder Teile 
davon auf Kosten der oder des Nwgsberechtigten zu entfernen. Ist der oder die. Nutzungsberechtigte nicht 
bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügt als Aufforderung ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte, das Alr die Dauer von drei Monaten aufgestellt wird. 

( 5 )  
Auf Urnen-Waldgrabst2itten sind keinerlei Grabmal oder Grabeinfassung gestattet. Der Name, das Geburts- und 
Sterbedatum sowie die Etaumnurnmer und der Umenplatz der oder des Bestatteten werden auf einem eigenen 
Schild an der Namenss3ule vermerkt. Gestaltung und Anbringung des Schildes obliegt der Friedhofsverwaltung. 

(1) 
Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedarf der schrifilichen Einwilligung der Friedhofmerwaltung. 
Der Antrag ist schriftlich durch die Nutzungsberechtigtelden Nutaingsberechtigten oder üirenlseinen Be- 
vollmächtigten zu stellen. 1 
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(2) 
Die Antr&e sind in zweifacher Ausfertigung mit folgendem Inhalt einzureichen: 

1. 
GrabmalenWurf mit Grundriss sowie Vorder- und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, 
seiner Bearbeitung und der Fundarnentienuig. 
2. 
Wortlaut und Platzierung der Inschrift, der Ornamente und der Symbole unter Angabe der Form und der Anord- 
nung, des Materials sowie seiner Bearbeitung. 

(3) 
Eine Einwilügung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits vorhandenen Grabmal anltIssIich einer weiteren 
Beisetzung lediglich der Name, die BenrFsbezeichnwig, das Geburts- und Sterbedatum des Beigesetzten in glei- 
cher Ausf"uhrung wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden soll. 

(4) 
Die Errichtung, Aufstellung und Veraridening aller sonstigen Anlagen, Einfriedungen (Steineinfassungen), Banke 
etc. bedarfebenfdb der schriftlichen Einwilligung der Friedhofwemaltung. 

(51 
Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals nicht der genehmigten Zeichnung und ist 
das Grabmal nicht genebmigungsfähig, setzt die Friedhofsverwaltung dem oder der Nutningsberechtigten eine 
angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die 
Friedhofwemaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der oder des Nutningsberechtigten veranlas- 
sen, Bei nicht ordnungsmäßiger Griindung und Befestigwg des Grabmals gilt 5 26 Abs. 4. 

5 28 
Mausoleen, Grabgewölbe und gemauerte Griifte 

Mausoleen, Grabgewtilbe und gemauerte Grüfte dürfen nicht gebaut werden. 

5 29 
Entfernung 

(1) 
GmbmaIe und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutningcrechts nur mit vorheriger Zustimmung 
der Friedhofivemaltung entfernt werden. 

(2) 
Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung ltber das Abräumen der Grabstiitte fordert die Fried- 
hofsvemahmg &r Entfernung der Grabmdile, aller sonstigen An1 agen und der Bepflanzung auf, Untierthrt bleibt 
1 28. Innerhalb von 3 Monaten nach der Bekanntmachung ilber das Abrauen und bei Wahlgabern auch h e r -  
halb von 3 Monaten nach Ablauf der Nykungs~it  muss der oder die bisherige Nutzungsberechtigte Grabmale 
und sonstige Anlagen der Grabsutte sowie die Bepflanzungen selbst entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale 
nach 5 28 haadelt. Die Friedhofsvedtung hat keinen Ersatz für Grabmale und sonstige Anlagen ar leisten. Sie 
ist auch zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und sonstiger Anlagen nicht verpflichtet. 

Die Ftiedhofsvewaitung hat auch keinen GebUhrenbetrag zu erstatten, wenn der oder die bisherige Nutningsbe- 
rechtigte selbst abräumt. Wird die Grabstätte nicht innerhalb von 3 Monaten abgerBumt, wird dies ,durch die 
Friedhofsvemaltung auf Kosten des oder der Nutzungsberechtigten veranlasst. 
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VI. AnIage und Pfle~ aer , . Grtibs@tqt 

3.3' 
Allgemeines 

(1) 1 
Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzuagsrechts 
angelegt sein. Zur gdrtnerischen Anlage und Pflege ist der oder die jeweilige Nutningsberechtigte verpflichtet. Er 
oder sie kann entweder die Grnbsiätte selbst anlegen und pflegen oder Dritte damit beauftragen. Die Verpflich- 
tung erfischt erst mit dem Ablauf des Nutmgsrechts. 

Von dieser Regelung ausgenommen sind alle Gräber in Rasenlage und Urnen-Waldphstätten. 

(21 
Die Friedhokverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder die Bestattung behindernde Hecken und 
Stducher m beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte BIumen, K r b  usw. sind von den Grabstätten zu entfer- 
nen und an den dafiir vorgesehenen P l m n  abzulegen. 

(3) 
Die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der 
Friedhofsverwaltung. 

§ 31 
Gestaltungsgrundsatr Urnen-Waldgrabstätten 

(1  
Der gewachsene und weitgehend naturbelmene Bestatiungswaid darf in seinem Erscheinungs bild nicht gestdrt und 
vermdert werden. Es ist ynppagt, -*<, die Urnen-Watcjober zu bewkiten, ,m cciim5lchn oder in sonstiger 
Form zu verhdern. 

Eine Grabpflege ist nicht erforderlich und nicht gestaffet. 
I 

(2) 
Namensschilder m Erinnerung an die Verstorbenen bzw. zum Auffinden der Gräber werden von der Friedhofs- 
verwaltung an den NamenssZiulen angebracht und gestaltet. 

(3) 
In oder auf dem Boden des Bestattungswaldes dürfen keine Vemdemgen vorgenommen werden. Insbesondere ist 
nicht gestattet: 

a) Grabmale, Gedenksteine und sonstige bauliche Anlagen zu errichten 
b) K m ,  Grabschmuck, ErimerungsstUcke oder sonstige Grabbeilagen niedemlegen 
C) Kerien oder Lampen adhstelIen 
d) Kränu: oder Grabschmuck dürfen nur an den NamenstIulen niedergelegt bzw. aufgestellt werden 

(4) 
Widerrechtlich auf einem Urnen-Wddgrab niedergelegte Gegensttlnde werden von der Friedhofsverwalhuig ent- 
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§ 32 
Grabpflege und Grabschmuck 

(1) 
Die Verwendung von Pfiawnschutz- und Wildkrautbekgmpfun&smitteln sowie von chemischen Reinigungsmit- 
teh ZUT Grabpflege und Reinigung von Grabmalen ist nicht gestattet. 

(2) 
Kunststoffe sollen in Grabschmuck und bei Grabainfamngen sowie bei Pfianzenamuchtbeh~tern, die an der 
Pfl- verbleiben, nicht verwendet werden. ~ u s ~ e n o m m e n  sind Grabvasen, Markiemgcmichen und Blumen- 
schmuck d&sf ic  h eines Bestattung 

e) 
Die Verwendung von Blechdosen, Glasern, Flaschen oder ahnlichem fllr die Aufnahme von Schnittblumen ist 
nicht gestattet. 

(1) 
Wird eine Grabsttitie nicht vorscbriftsmtißig hergerichtet oder gepflegt, hat der oder die Nutzungsberechtigte nach 
schriftlicher Aufforderung der FIiedhafmerwaltung die Grabstatte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung 
m bringen. Kommt der oder die Nutningsberechtigte der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung 
in diesem Fall die Grabstätte auf Kosten des oder der Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen. Die 
Friedhofsverwaltung kann auch das Nuffungsrecht ahne EntschELdigung entziehen, soweit sie die Nutzungsberech 
tigte oder den Nutzungsberechtigten schrifilich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. 

In dem EntUehungsbescheid wird der oder die Nutningsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen 
Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Enbiehungsbescheides zu entfernen. 

(2) 
Ist der oder die Nutaingsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch 
ein Hinweisschild auf die Verpfl ichhrng zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird der oder die 
Nmgsberechtigte durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsvewaltung in 
Verbindung zu setzen. Bleibt die Auffordemng oder der Hinweis sechs Monate unbeachtet, kann die Friedhofs- 
verwaltung 

1. die Grabstätte abräumen, einebnen und einslien und 
2. Grabmale und sonstige Anlagen beseitigen lassen. 

(3) 
Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt # 33 Abc. 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist 
der oder die Nutnrngsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die 
Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen lassen. 

W. Friedhofskripelle und Trauergott~dienstflmuerfeie~p 

§ 34 
Benubung Friedhofskapelle 

(1) 
Für den Trauergotiesdienstldie Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfllgung. 
TrauergottesdiensteiTrauerfeiem müssen der Würde des Ortes entsprechen. 
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(2) 
Die Benutzung kam versagt werden, wenn der Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes an einer nach dem 
Bundcsseuchengesetz bzw. dem InfeMionsschutzgesetz meIdepff ichtigen Krankheit gelitten oder bei ihn der Ver- 
dacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wem Bedenken wegen des Zu- 
standes der Leiche bestehea 

Haftung und Gebühren 

8 35 
Haftung 

(1 )  
Der oder die Nutzungsberechtigte haftet füi. alle Schgden, die durch von ihm oder ihr oder in seinem bzw. ihrem 
Auftrag errichtete Grabmale, Einfriedungen und sonstige Anlagen entstehen. 

12) 
Die Friedhofwerwaltung ist nicht verpflichtet, zur Vehilhrng von SchELden, die durch k m d e  Personen und Tiere 
hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 

§ 36 
Gebiihren 

Für die Benutning des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofs- 
ge bilhrenordnung zu entrichten. 
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IX. Schlussvorschriften 

8 37 
In krafttreten 

(11 
Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer ßffentlichen Bekanntma- 
chung in Kraft. 

(2) 
Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 1 1.083011 außer K d .  

Handeloh, den 24. Oktober 20 13 

Der Kirchenvorstand: 

X *  
1 

Friedhofsordnung gilt hiermit gemäO 4 66 Abs. 7 ~ir~hen~erneindwirdnun~ (KGO) kirchenauf- 
sichtlich als genehmigt. 

, den 14 dd* Zg43 

Kirchenkreis HittfeId 
Kirchenlrreisamt Winsen 
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1 zur Ftiedhofso&ung 

Richtlinien über die Gestaltung 
der Gxabsteiien und Grabmale 

Gestaltung der Grabstätten 

I 1. Ale Gmbstitten müssen in &er des Friedhofes würdgen Weise angelegt und u n t d t e n  &den. 
2. Beim Bephnzen darf die Große der Grabstätte nicht uherschritten werden. 
3. Die Grabstattm sind nur mit Gewächsen zu b e p k q  d d  die benachbarte Grabstätten ni& ge- 

stöit werden. Wird dies nicht bmchtet oder wachen die P k e a  über &C Gabstärte hinaus, so ist 
der Kkhm~orsaod nach erfolgioser schriftlicher Auffordeamg zur Beseitigung der Beeiatrachtigung 
berechrigt, die Anpflanzungen zunick zu schneiden oder zu beseitigen, Die Kosten dafür werden dern 
oder der Nutzungsberechwen in Rechnung gesteilt. 

4. Hohe Grabhügel sind zu vermeiden, weil e h e  harmonische GesamtWirkung der Gmbfelder und eine 
gute gimenSche Gestaltung der Grabstätten dadurch gest6rt wird. 

5, Für Grabein facsungen soll ein Naturctein - grauer Granit - verwendet werden. Umenwaidgmbstätren 
müssen eine Fhfascung aus grauem Granit erhalten. Behadet sich die Gmbstätte auf dem Rasen, 
müssen die Granitkanten so versenkt sein, dass der Rasenmäher mühelos darüher hinweg Erihren 
kann. 

6. Grababdeckungen mit Beton, Terrazzo, Teerpappe und ähnlichem sind nicht zulässig. Das Belegen 
der Grabstätten mit Kies, Splitt, Stehen und Wchm anstelle einer Bephmmg ist nicht gestattet 
Zur leichteren Pflege körnen Grabstätten aller Art als hsenaäche oder mit einem Teil Rasennäche 
und einem Heiden Blumenbeet vor dem Grabsteh oder vollj W g  bepflanzt und gepflegt werden. 
W d  die Grabstätte volljjibng b e p h t  und gepffes kann der oder die Nutzungsberechtigte eine 
Hecke um die Grabstätte pflanzen. Als Heckenpfhmc wkd Buchsbaum oder Tuja vorgeschlagen, 
Hecken dürfm jedoch nicht höher aIs  0,50 m und nicht breiter als 030 m sein. 

7. Der Gmbschmuck so1 nur aus natürlichen Pflanzen und Blumen bestehen. Auf bm. an Einzelgrab- 
stätten in det R a s d g e  dürfen keine Blumea, Kranze, Schden etc. &egt werden, weil das die gäane- 
rische Pflege der Rasenfiäche behindert. Für derartigen Blumenschmuck gibt es einen besonderen 
Phtz auf  dem Friedhof. 

8. Behälter für Schnittblumen sind entweder unaufiähg auhustelien oder to die Erde einnilassen. 
Blechdosen, Ejnkochglasa, Flaschen und ähnliches solien für die Aufnahme von Schnittblumen nicht 
verwendet werden. 

9. Banke und Stühle auf oder neben Grabstiitten stören in der Regel das Friedhokbild. Der Kirchenvor- 
stand kann la. besonders gelagerten Ekdtällen jedoch die Aufstdung von Basken genehmigen. Die 
Bänke sind klein und unauffallig zu halten. 

10. Dem adef der Nutzungsberechtigten icr nicht gestattet, Bäume, groae Sträucher und Hecken ohne 
Genehmigung cles Kirchenvorsmdes zu beseitigen, weiI durch solche Md3mhmeri das Gmmtbdd 
des Friedhofes gestört werden kam. 
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A d a m  2 zur Friedhofsordnunz 

Richtlinien iitier die Gestaltung 
der Grabstellen und Giabmale 

Gestaltung der Grabmale 

1. Grabmale dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes bewirken oder 
die Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören. Sie dütfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht gegen 
den christlichen Glauben odm die evangelischen Kirche stellen. 

2. Werkstrittbeaeichnuqp diirfw nicht mgebintcht werden. 
3, Das e ü i z h e  Grabmal soll sich hamionisch in das Gesamtbild eingliedern. Benachbarte Grabmale 

sollen möglichst nach Fomi und Farbe aufeinander abgestimmt werden, damit ein ruhiger Eindruck 
der Grab feldex und des gesamten Friedhofes entsteht. 

4. Grabsteine benötigen die Zustimmung des ~ e n v o ~ t a a d e c .  Sie müssen der Grabgröße ange- 
messen sein und dürfen eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten. 

5. Das Grabmal erhält seinen Wert und seine Wukung 

a) durch gute und wepkgerechte Bearbeitung des Werkstoffes, 
b) durch schöoe Foan, 
C) durch gute Fassung des Textes, der das Andenken des/der Verstorbenen wiitdig bewahren 

soll, 
d) durch gute S c ~ o m i  und Schrihedung. 

6. Bei schlichtem und uaaddhghchem Werkstoff wirken die Bearbeitung und die Scbnft KIarer und 
schäner. Deshalb soUea alle in der Fwbc auffdlmden und unnihigen Gesteinsarten vermieden wer- 
den. Die 3earbeitung und die Schrift sind det Gesteinsart anzupassen. Die Grabmale sollen in der 
Regel auf den Seiten ehheitbch bearbeitet sein. 

7. Nicht gestattet sind: 

a) Grabmale aus gegossenem Zement, 
b) Grabmale aus Terrazzo, Glas, Porzellan, Emaille, Blech oder W c h e m  Mated, 
C) Grabmaie mit A n s e .  
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Friedhofsgebührenordnung 
fiir den Friedhof der Ev.-luth. 
Nikodemus-Kirchengemeinde Handeloh in WelIe 

Gernaß 8 5 der Rechtcverordnung Ilber die Verwaltung kirchlicher Friedhlife 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (KABI. 1974 S. 1) und 
§ 25 der Friedhofsordnung RLr den Friedhof der Eva-luth. Nikodemus- 
Kirchengemeinde Handeloh in Welle hat der Kirchenvorstand m 
24. Oktober 2013 folgende FriedhofsgebUhrenordnung beschiossen: 

$ 1  
Gegenstand und Hohe der Gebiihren 

(1  1 
Par die Benutzung lies Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige 
in g 2 aufgeführte Leistungen der Kirchengemeinde werden GebIUuen nach 
dieser Gebührenordnung erhoben. 

(21 
Besondere zusätzliche Leistungen, die in den nachfolgenden Bestimmungen 
nicht vorgesehen sind, werden von der Friedhofsverwctttung nach dem + 

tatsachlichen Aufwand berechnet. 

(11 
Gebithren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 

1. Wahlgrab: 
1,1 Nutzungsrecht für eine Beisetzung 

mr 25 Jahre 
1.2 Nutzungsrecht filr eine Beisetzung f3r 

Verstorbene im Alter von bis zu 10 Jahren 275,OO E 
1.3 Erweitertes Nutzungsrecht iür eine zweite 275,00 € 

Beisehng auf einem Wahlgrab Air 25 Jahre 
1.4 FUr jedes J? der Verlhgerung - je  Grab: 22,00 E 

2. Wahlprab in RasenIage: 
2.1 Nntningsrechf far eine Beisetzung 

fiir 25 Jahre (einschl. 500 € Pflegekosten) 
2.2 Nutzungsrecht filr eine Beisetzung fnr 

Verstorbene im Alter von bis zu 10 Jahren 
23 Erweitertes Nutzungsrecht fUr eine zweite 525,OO E 

Beisetzung auf einem Wahlgrab für 25 Jahre 
2.4 Fiir jedes Jah der Verlängerung - je Grab: 9 42,OO € 

3. Reihengrab in Rasenlaee 
3.1 Nutzungsrecht iür eine Erdbestattung 

für 25 Jahre (einschl. 500€ Pfi egekosten) 
3.2 Nutningsrecht für eine Beisetzung für 

Verstorbene im Alter von bis zu 10 Jahren 
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4. Urnenwahlembstfitte (4 Urnengräber): 
(1 m X 1 m; Beisetningsmflglichkeit von bis 

zu 4 Urnen) 
4.1 Nutzungsrecht für die Beiaetning von bis 1000,OO € 

zu vier Urnen für 25 Jahre 
4.2 Für jedes Jahr der Verlängerung der 40,OO € 

gesamten Urnenwahlgrabstätte: 

5. Urnenwahlmb: 
5.1 Nutzungsrecht für ehe UrnenbeLetning 250,OO E 

nir 25 Jahre 
5.2 Für jedes Jahr der Verlängemng - je  Grab 10,OO € 

6. UrnenwahIgirab in RasenIaee: 
6.1 Nutzungsrecht für eine Urnenbeisetzong 

für 25 Jahre (einschl. 750 E Pflegekosten) 
6.2 FQr jedes Jahr der Vedängerung - je Grab 

7. Urnenreihenmb in Rasenla~e: 
7.1 Nutzungsfecht fUr eine Urnenbeisetzung 

Firr 25 Jahre (einschl. 250 € Pflegekosten) 

8. Urnen-WaIdmb: 
8.1 Nutzungsrecht fit die Beisetzung einer 

Natururne im Friedhofsloh 
für 60 Jahre ab Beisetzungsdatum (einschl. 
Namensschild die NamenssELule) 

8.2 Die Nutmngsgebllhr ist fällig zum Zeit- 
punkt des Grabstättenkaufs 

(2) 
Wiedererwerbe und Verltingerungen von Nutzungsrechten sind nur in 
vo t len Kaienderjahren moglich. 

0) 
Gebiihr für die Benntzung der Friedhofskapelle: 

150,OO E und 35,OO € Heizkostenpauschale (bei Bedarf). 

~ e b ~ h r s n  für die Genehmigung der Errichtung oder Andeninp von 
Grabmalen und für die Priifung der Standsicherheit von Grabmalen: 

1. Prüfung der b i g e  und Genehmigung eines 
stehenden Grab- 

1.1 Grundgebühr (einmalig) 25,OO € 

1.2 S tandsicherheitspr[ifung f i r  die 
Gesamtlauf& von 25 Jahren 

1.3 Standcicherheitspffing bei Verlhgenrng 1,00 E 
des Nutzungsrechts pro Jahr der VerlElngening 
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2. Pnifung der Anzeige und Genehmigung eines 
liegenden Grabmales 

I .  Für 25 Jahre je erworbenem oder erweitertem 250,OO € 
Nutmgsrecht für ein Wahlgrab, 
Urnenwahlgrab, Rei hengrab oder 
Urnerueihengrab jeder Art 

(außer Umenwahlgrabst8tte) 

2. Für jedes Jahr der Verltingerung je  
Wahlgrab oder Urnenwahlgrab jeder Art 
(außer Umenwatilgrabstätte) 

3. Fiir 25 Jahre j e  erworbenem Numgsrecht f3r 600,00 € 
eine Urnenwahlgrabstatte 

4. Für jedes Jahr der Verlbgerung j e  
Urnenwahlgrabsttitte 

5 .  Für ein Urnen-Waldgrab fallen keine 
F~edhofsunterhaltungsgebIlhren an 

(1) 
GebUhrenschuldner der Nutningsgebühr ist 

1. wer die Bestattung oder sonstige gebllhrenpflichtige Leistungen nach dieser 
Ordnung beantragt oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelost hat; 

2.  wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat; 
3. wer die Gebiihrenschuld gegeniiber der Friedhofsvenvaltung durch schrifi- 

liche Erklärung übernommen hat oder wer f i r  die Gebührenschuld eines 
anderen krafi Gesetzes haftet. 

(2) 
Gebiihrenschuldner der Verwaltungsgebllhr ist 

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen interesse sie 
vorgenommen wird; 

2. wer die Gebiüirenschuld gegenuber der Friedhofsverwalfmg durch 
scfiriicht ErkIäning tlbernommen hat oder wer fUr die Gebiihren- 
schuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

' Aus der Friedh fsunterhdtungsgebühr werden die Kosten der laufenden 
Unterhdtungmda en und F flcgeauhcndungcn (üntcxhaltung der Außciwhgen, 4 Persodhsten, Wege, MU, Strom, Wasser, etc.} für den Fciedhof und fur seine 
Einrichtungen hanUert. Dei Gcbührcnmthcstand wird in r e w g e n  Abständen 
überprüft und dem tatsächlichen Bedarf angepasst 

I 
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3. Mehrere Gebllhrenschuldner sind Gesamtschuldner. 

54 
Entstehen der GebUhrenschald 

(1 )  
Bei Grabnutningsgebahren sowie bei der alIgemeinen Friedhofs- 
unterhdtungsgebühr entsteht die Gebilhrenschuld bereits mit Begrftndung des 
Numngsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte bzw. mit der 
Verliingemg des Numngsrechtes fiir den Zeitraum der jeweiligen 
Verlängemg der Grabstätte. 

(21 
Bei sonstigen Gebiihren entsteht die Gebührenschuid mit der 
Inanspruchnahme der jeweiligen gebilhtenpflichtigen Leishing 

(3) 
Bei Verwaitungsgebllhren entsteht die Gebllhrenschuld mit der Vornahme der 
Verwaltungshandlung. 

B5 
Fesisefzung und FIliigkeit 

(1) 
Die Heranziehtmg zu GebiIhren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die 
Gebtihren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Gebtihrenbescheides zu zahlen, 

(2) 
Die Friedhofmerwaltung kann die Benuttung des Friedhofes untersagen und 
Leistungen verweigern, sofern ausstehende Gebuhren nicht entrichtet worden 
sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist. 

(31 
Ruckständige GebUhren werden im Verwalninpmmgsverfahren eingezogen, 

$6 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung riickständiger Gebiihren 

(1) 
Werden GebIlhren nicht bis nim Ablauf des FäiligkeiMages entrichtet, so ist 
filr jeden angefangenen Monat der Saumnis ein SäumaismcMag von 1% des 
abgerundeten rückständigen GebQhrenbetrages zu entrichten; a b m d e n  ist 
auf den nächsten durch SO € teilbaren Betrag. 

(21 
FUr schrifiliche Mahnungen wird eine Mahngebühr i. H. V. 5,00 8 erhoben. 
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(31 
Rückständige Gebllhren, Säumniszuschl#ge sowie Kosten nach Absatz 2 
werden irn Verwaltungczwangsverfahren eingezogen, Die Kosten der 
Voflstreckung hat der Vollstreckungsschuldner bm. die Vollstreckungs- 
schuldnerin zu tragen. 

(4) 
Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgninden wegen 
persanlicher oder sachlicher Härte gestundet sowie ganz oder teilweise 
erlassen werden. Die Entscheidung fIillt der Kirchenvorstand in seiner 
Funktion als Friedhofsverwdtung. 

87 
Schlusmorschriften 

(11 
Diese FriedhofsgebIihrenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nagh 
der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

I 
(2) 
Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die bisherige 
Friedhofsge btihrenordnung vom 4. August 20 I0 auOer Kraft. 

I 
HEuideloh, den 24. Oktober 20 13 

Ii 
Die vorstehende Friedhofcgebütirenordnung gilt hiermit gemäß 566 Abs. 7 
Kirchengemeindeordnung (KGO) kirchenaufsichtlich als genehmigt. 

I 

b h J  ln den A4. J/. 240 

1 
Kirc henheisarnt 

(Kirche 


